
Skandale um Pferde- und Gam-
melfl eisch, dioxinbelastete 

Eier oder verkeimte Salatsprossen 
– alljährlich erhitzen Lebensmit-
telskandale die Gemüter. Nicht 
selten stecken Profi tgier und kri-
minelle Machenschaften Einzel-
ner hinter den schlagzeilenträch-
tigen Enthüllungen. Dabei fi ndet 
der Betrug am Verbraucher täglich 
statt – nicht immer offensichtlich, 
sondern oft im Verborgenen und 
ganz legal.

Versteckte Bestandteile 
von Tieren

Sandra Herbst ernährt sich vegan. 
Sie begegnet Tieren lieber in der 
Natur als eingepfercht im Stall. 

Die Studentin isst deshalb weder 
Fleisch noch Käse. Auch Le-
bensmittel, die Milch, Eier oder 
Gelatine als Zutat enthalten, lässt 
sie im Regal liegen. Doch ob die 
Produkte ohne tierische Hilfsstof-
fe hergestellt wurden, ist oftmals 
nicht zu erkennen. So etwa bei 
Säften oder Wein, bei denen Ge-
latine aus Knochen zur Klärung 
verwendet wird. Auch Enzyme 
tierischer Herkunft, die als Mehl-
behandlungsmittel dienen, müssen 
nicht auf der Zutatenliste erschei-
nen. 
Der Vegetarierbund Deutschland 
(VEBU) und die Verbraucher-
schützer des Bundesverband Ver-
braucherzentrale (vzbv) fordern 
deshalb rechtliche Vorgaben zur 

Kennzeichnung von veganen oder 
vegetarischen Produkten. Das hat 
die Bundesregierung Anfang des 
Jahres mit der fadenscheinigen 
Begründung abgelehnt, die Ver-
braucher könnten sich schon jetzt 
ausreichend informieren. 

Verschleiern und 
Vertuschen

Ob Lebensmittel eine günstige 
Nährstoffzusammensetzung auf-
weisen oder eher Fett-, Zucker- 
oder Kalorienbomben sind, ist auf 
den ersten Blick oft nicht ersicht-
lich. Schon lange fordern Verbrau-
cherverbände wie foodwatch oder 
die Verbraucherzentralen die Am-
pelkennzeichnung von Lebensmit-
teln – bislang vergeblich. Selbst 
Schulkinder könnten anhand der 
Ampelfarben auf einen Blick er-
kennen, ob ein Produkt viel oder 
wenig Kalorien, Fett, Zucker oder 
Salz enthält. In Großbritannien hat 
sich diese verbraucherfreundliche 
Nährwertkennzeichnung längst 
durchgesetzt. 
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Verbraucherschutz

Die Tricks der Industrie
Stefan Weigt

Ob unzureichende Kennzeichnung von Lebensmitteln, 
irreführende Werbung oder die hygienischen Zustände in 
Restaurants – wenn es um ehrliche Informationen über unser 
Essen geht, haben Verbraucher oft das Nachsehen. Strenge-
re gesetzliche Regelungen sind nötig. 
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In Deutschland hat die Industrie 
die Einführung der Ampel bislang 
verhindert. Auf Limonaden, ge-
süßten Frühstückscerealien oder 
Joghurtdesserts geben die Herstel-
ler stattdessen freiwillig Nähr-
stoffgehalte bezogen auf die Porti-
onsgröße und den Tagesbedarf an. 
Das klingt zunächst vernünftig, 
ist letztlich aber Augenwischerei. 
Denn was eine Portion ist, legen 
die Unternehmen selbst fest. Aber 
wer isst wirklich nur einen Mini-
schokokuss aus einer Packung mit 
32 Stück? Irreführend ist auch der 
Bezug auf den Tagesbedarf. Denn 
dieser ist für einen Erwachsenen 
berechnet. Während eine Portion 
Kartoffelchips mit nur 30 Gramm 
laut Herstellerangabe 16 Prozent 
des Richtwertes für die täglich 
Fettzufuhr eines Erwachsenen 
enthält, bedeutet das für ein Kind 
einen deutlich höheren Anteil.  

Die Angaben sind nicht nur win-
zig klein gedruckt, die meisten 
Verbraucher sind mit den de-
taillierten Zahlen und Angaben 
schlicht überfordert. Und das 
Misstrauen wächst. Das belegt 
eine aktuelle Verbraucherstudie: 
51 Prozent der 16- bis 29-Jähri-
gen und sogar 67 Prozent der über 

60-Jährigen sind misstrausisch, ob 
auch das drin ist, was draufsteht. 
Hier muss der Gesetzgeber für 
leicht verständliche und vor allem 
verbindliche Regelungen sorgen, 
denn nur dann haben Verbraucher 
wirklich eine Wahl. 

Werbung bis auf 
den Schulhof

Die Ernährungsindustrie wehrt 
auch beim Thema Werbung er-
folgreich gesetzliche Regulierun-
gen durch ihre Lobbyarbeit ab. 
Um Beschränkungen zu verhin-
dern, haben sich 23 der größten 
Lebensmittelkonzerne wie Coca 
Cola, Kellogg’s oder Danone im 
sogenannten EU-Pledge dazu 
verpfl ichtet, keine Werbung für 
unausgewogene Produkte an Kin-
der unter zwölf Jahren zu richten. 
Was unausgewogen ist, bestim-
men die Hersteller allerdings 
selbst. Danach dürfen gesüßte 
Frühstückfl ocken von Kellogg’s 
oder Nestlé mit bis zu 30 Prozent 
Zucker weiter an Kinder bewor-
ben werden. Dass McDonald’s mit 
Spielzeugbeigaben für sein Happy 
Meal speziell Kinder anspricht, ist 
ebenfalls zulässig. Der Fastfood-
riese hat zwar versprochen, in der 

Werbung immer auch eine 
Obst- oder Gemüsekompo-
nente zu zeigen; das gilt aber 
nicht für das Angebot im 
Res taurant. So verwundert 
es kaum, dass die salatfreie 
Kombination aus Pommes, 
Chicken Nuggets und Cola 
die meist bestellte Variante 
bei den kleinen Kunden ist. 

Die Ernährungsindustrie 
macht mit ihrer Werbung 
selbst vor Schulen und Kin-
dergärten nicht halt. Ganze 
Marketingagenturen haben 
sich auf das Education Mar-
keting spezialisiert (siehe S. 
61). Besonders perfi de sind 
eigens erstellte Unterrichts-
materialien, die überzuckerte 
Flocken und Süßgetränke als 
gesund verkaufen und über 

die Behandlung im Schulunter-
richt eine große Glaubwürdigkeit 
genießen. Dabei heißt es in den 
Verhaltensregeln des Deutschen 
Werberats, dass Werbung für Le-
bensmittel „dem Erlernen eines 
gesunden, aktiven Lebensstils 
durch Kinder nicht entgegenwir-
ken soll.“ Eine Farce, wie die 
Realität täglich beweist.

Selbstregulierung 
funktioniert nicht

Dass Hersteller von Schokorie-
geln, gezuckerten Cornfl akes 
oder Kinderjoghurts die jungen 
Kunden mit ihrer Werbung kö-
dern, muss ein Ende haben. Denn 
die meisten von der Industrie 
speziell für Kinder vermarkte-
ten Produkte sind Zucker- oder 
Fettfallen, enthalten Aromen, 
Farb- und Süßstoffe oder gaukeln 
mit Vitaminzugaben ein positives 
Image vor. Ein Check der Ver-
braucherzentrale Hessen deckte 
auf, dass 21 von 25 begutachteten 
Kinderlebensmitteln „mit einer 
gesunden Kinderernährung nicht 
vereinbar“ sind. Die bisherigen 
Selbstverpfl ichtungen, sei es vom 
EU-Pledge oder vom Deutschen 
Werberat, funktionieren nicht. 
Nötig ist ein umfassendes und 
wirksames Verbot für die an 
Kinder gerichtete Werbung für 
Lebensmittel, die einer gesunden 
Kinderernährung im Wege stehen. 
Es wird Zeit, dass der Gesetzge-
ber hier aktiv wird.

Schwarze Schafe 
beim Namen nennen

Fehlanzeige in punkto Transpa-
renz auch beim Restaurantbesuch. 
Wer wüsste nicht gern, wie es 
in der Küche seines Lieblings-
italieners aussieht? Wie erkennt 
man unterwegs die Qualität eines 
Lokals? Hier könnte ein offi ziel-
ler Hinweis der Kontrollbehörden 
helfen, wie er in Dänemark seit 

Verbraucherpolitik

Eine klare Kennzeichnung mit der Lebensmittel-

ampel fordern Verbraucherschützer schon lange 

– leider ohne Erfolg.
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Jahren angewendet wird. 
Betriebe, die in ihrer Küche 
sauber und ohne Beanstan-
dung arbeiten, erhalten von 
den Überwachungsbehör-
den einen grinsenden, grü-
nen Smiley. So wird Gästen 
schon beim Betreten signa-
lisiert: Hier werden die Hy-
gienestandards eingehalten. 
Beanstandete Betriebe sind 
durch einen weinenden, 
roten Smiley gleich erkenn-
bar. Und die öffentliche 
Symbolik wirkt: Waren es 
bei der Einführung rund 
70 Prozent der Lebensmit-
telbetriebe, Imbisse und 
Kantinen mit dem fröh-
lichsten Smiley, sind es 
inzwischen 84 Prozent. Der Anteil 
der schlechter bewerteten Betriebe 
hat sich damit praktisch halbiert. 

Nachholbedarf im 
Verbraucherschutz

Auch in Deutschland ist mehr 
Transparenz dringend nötig. Hier-
zulande wird jeder vierte Lebens-
mittelbetrieb bei den amtlichen 
Kontrollen beanstandet. Darunter 
nicht nur Restaurants und Gast-
stätten, sondern auch Bäckereien, 
Metzgereien und andere Lebens-
mittel verarbeitende Betriebe.  
In einer Vorreiterrolle zeigt sich 
der Berliner Bezirk Pankow. 
Trotz Widerständen aus Politik 
und Wirtschaft konnte dort ein 
Smiley-System etabliert werden 
und seit 2009 veröffentlicht das 
Bezirksamt Pankow die amtlichen 
Kontrollergebnisse auch in Form 
einer Negativliste im Internet. 
Die Mängelbetriebe können ihre 
Missstände beheben und sich 
nachkontrollieren lassen. Sind die 
Aufl agen erfüllt, verschwindet der 
Betrieb wieder von der Negativ-
liste. Die Betriebe haben so einen 
viel höheren Anreiz, sauber und 
vorschriftsmäßig zu arbeiten. Im 
Rahmen eines Pilotprojekts hat 
die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen jetzt zunächst 
für Duisburg und Bielefeld ein 

neues Kontrollbarometer entwi-
ckelt, das über eine Appetitlich-
App per Handy oder im Internet 
(vz-nrw.de/appetitlich) über die 
hygienischen Verhältnisse von 
Restaurants, Schnellimbissen oder 
Eisdielen informiert. 

Trotz der guten Vorbilder in Däne-
mark, Berlin und Nordrhein-West-
falen hat sich die Bundesregierung 
nicht dazu durchringen können, 
die Sicherheit der Verbraucher vor 
den Schutz der Unternehmen zu 
stellen. Die amtliche Lebensmit-
telüberwachung ist ohnehin über-
fordert. Aus dem letzten Jahres-
bericht zur Lebensmittelsicherheit 
des Bundesamts für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit 
geht hervor, dass 2012 von den 
rund 1,22 Millionen Lebensmit-
telbetrieben nicht einmal jeder 
zweite kontrolliert wurde.

Politik muss 
Grenzen setzen

Der gerne von Industrie und Re-
gierung zitierte mündige Verbrau-
cher braucht gesetzlichen Schutz 
durch strengere Regeln, die die 
Unternehmen zu ehrlicher Infor-
mation verpfl ichtet. Doch damit 
ist es nicht weit her. Unter dem 
Druck der Verbraucherverbände 
hat die ehemalige Verbrauchermi-

nisterin Ilse Aigner (CSU) 
2011 das Internet-Portal 
lebensmittelklarheit.de 
ins Leben gerufen. Hier 
können sich Konsumen-
ten beschweren, die sich 
durch Aufmachung und 
Kennzeichnungen von 
Lebensmitteln in die Irre 
geführt sehen. Mitarbeiter 
der Verbraucherzentralen 
sollen hier aufklären und 
bei berechtigten Klagen an 
die Hersteller herantreten. 
Diese haben dann die Mög-
lichkeit, ihre Auffassung 
darzustellen und sich an der 
„Diskussion“ zu beteiligen. 
Bestenfalls korrigieren sie 
ihre Darstellungen auf dem 

Etikett. Bewirkt hat der Online-
Kummerkasten im Internet an 
den Grundätzen wenig. Wenn der 
Gesetzgeber klare Richtlinien 
erlassen würde, könnte man sich 
das Portal getrost sparen. So lange 
es lediglich bei laschen Gesetzen, 
unwirksamen Selbstbeschränkun-
gen der Industrie und elektroni-
schen Beschwerdeforen bleibt, 
werden Verbraucherverbände und 
unabhängige Gesundheitsinstitu-
tionen wie der UGB nicht müde 
werden, die Missstände anzupran-
gern. Neutrale und glaubwürdige 
Ernährungsinformationen brau-
chen unabhängige Einrichtungen. 
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Mit einer neuen App der Verbraucherzentrale lässt sich 

leicht feststellen, ob ein Restaurant hygienisch arbeitet 

– bislang aber nur in Bielefeld und Duisburg.
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